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(54) Mischungen aus Carbonsäuren, deren Derivaten und hydroxylgruppenhaltigen polymeren,
sowie deren Verwendung zur Verbesserung der Schmierwirkung von Ölen

(57) Gegenstand der Erfindung sind Additive zur
Verbesserung von Schmiereigenschaften von Brenn-
stoffölen, enthaltend

A) 10 - 95 Gew.-% mindestens eines öllöslichen
Amphiphils der Formeln 1

und/oder 2

worin R1 einen Alkyl-, Alkenyl-, Hydroxyalkyl- oder
aromatischen Rest mit 1 bis 50 Kohlenstoffatomen,
X NH, NR3, O oder S, y = 1, 2, 3 oder 4, R2 Was-
serstoff oder einen Hydroxylgruppen tragenden Al-
kylrest mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen und R3 einen
Stickstoff und/oder Hydroxylgruppen tragenden Al-
kylrest mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen oder einen
C1-C20-Alkylrest bedeutet, oder XR2 gleich
NR41R42 bedeutet, worin R41 eine Rest der Formel
3a

R1 X  R2 (2)

und R42 eine Rest der Formel 3b

bedeutet, R43 für eine C2- bis C-10-Alkylengruppe
steht, R44 Wasserstoff, Methyl, C2- bis C10--Alkyl,
eine Rest der Formel 3c

oder einen Alkoxyrest, und R45 Wasserstoff oder ei-
nen Rest der Formel 3c bedeutet, und m und n je-
weils unabhängig voneinander eine ganze Zahl von
0 bis 20 bedeuten, und

B) 5-90 Gew.-% mindestens eines Copolymers,
welches

B1) 5 bis 80 mol-% Struktureinheiten,
die sich von olefinisch ungesättigten
Verbindungen ableiten, welche minde-
stens eine freie Hydroxylgruppe auf-
weisen, und
B2) 20 bis 95 mol-% Struktureinheiten,
die sich von olefinisch ungesättigten

-(R43-NR44)m-R45 (3a)

-(R43-NR44)n-R45 (3b)

R1-CO- (3c)
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Verbindungen ableiten, welche einen
Kohlenwasserstoffrest mit mindestens
6 Kohlenstoffatomen tragen, sowie ge-
gebenenfalls
B3) 0 bis 40 mol-% weiterer Struktur-
einheiten ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus (Meth)acrylsäure, (Me-
th)acrylaten, Vinylestern, Vinylethern
und Alkenen, mit der Maßgabe, dass
die unter B3) genannten Strukturein-
heiten von den unter B1) und B2) ge-
nannten Struktureinheiten verschie-

den sind,

und das Copolymer eine mittlere Molekülmasse Mw von
500 bis 100.000 g/mol und eine OH-Zahl zwischen 10
und 350 mg KOH/g aufweist.
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